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In Niedersachsen stammen rund 88% des Trinkwassers aus dem Grund- und 

Quellwasser. Dieses Grundwasser muss besonders geschützt werden. Die Aus-

weisung von Wasserschutzgebieten hat das Ziel, gesundheitsgefährdende oder die 

Güte beeinträchtigende Stoffe vom Grundwasser fernzuhalten. Beeinträchtigungen 

gehen praktisch immer vom Menschen aus, z. B. Eintrag wassergefährdender 

Stoffe wie Öle, Kraftstoffe, Lösungsmittel; Eintrag von Dünger und 

Pflanzenschutzmittel; Undichtigkeiten von Kanalisationen, Verkehr und Straßen. 

Daher sind in Wasserschutzgebieten gefährliche Einrichtungen, Handlungen oder Nutzungen nicht 

erlaubt oder nur eingeschränkt zulässig. 

Die Festsetzung von Schutzgebieten erfolgt durch Rechts-

verordnung der zuständigen Wasserbehörden.  

Wasserschutzgebiete umfassen das unterirdische Einzugs-

gebiet eines Wasserwerkes. Dabei wird ein Wasserschutz-

gebiet häufig in drei Zonen unterschiedlicher Schutzbestim-

mungen eingeteilt:  

Zone I  Fassungsbereich:  Sie betrifft das direkte Brunnenumfeld, in dem jede Bodennutzung 

untersagt ist.  

Zone II  Engere 

Schutzzone:  

Das zum Brunnen hinströmende Grundwasser muss mindestens 50 

Tage unterwegs sein, damit gesichert ist, dass eventuell enthaltene 

Krankheitserreger auf natürlichem Wege abgetötet werden. Im 

Bereich des WBV Elbmarsch gibt es keine Schutzzonen II.  

Zone III  Weitere 

Schutzzone:  

Die Begrenzung reicht bis zum Rand der Beanspruchung des 

Grundwasserkörpers. In großen Wasserschutzgebieten kann sie in 

Zone IIIA und IIIB unterteilt sein.  

 
Eine Karte des Wasserschutzgebiets Adendorf und die -verordnung finden Sie auch im Internet:

 www.wbv-elbmarsch.de 

 

 UUnnsseerr  TTrriinnkkwwaasssseerr  kkaannnn  mmaann  ddiirreekktt  aauuss  ddeerr  LLeeiittuunngg  ggeenniieeßßeenn  !!  


